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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren (100) zur
Überwachung von erforderlichen Luftströmen zum
Handhaben eines Fadens und/oder eines Faserbandes
bei einer mehrere Spinnstellen (3) aufweisenden Spinn-
maschine und eine Spinnmaschineneinheit (1) zur Aus-
führung des Verfahrens (100). Der Spinnmaschine ist
wenigstens eine Luftstrom erzeugende Quelle (6) zuge-
ordnet, die mit einem Luftstromkanal (7) Luftstrom kom-
munizierend verbunden ist, wobei der Luftstromkanal (7)
einen mit der Quelle (6) Luftstrom kommunizierend ge-
koppelten Luftstromhauptkanal (8) und mehrere, von
dem Luftstromhauptkanal (8) abzweigende Luftstromab-
zweigkanäle (9) aufweist, die jeweils zu einer Spinnstelle
(3) zur Luftstromversorgung von spinnstelleneigenen
Handhabungseinheiten (4; 5) zum Handhaben eines Fa-
dens oder eines Faserbandes abzweigen. Der Spinnma-
schine ist eine Auswerteeinrichtung (13) zum Auswerten
von Messdaten und eine Erfassungseinrichtung (14)
zum Erfassen von produktiven und/oder nicht produkti-
ven Spinnstellen 83) und/oder Handhabungseinheiten
(4; 5) zugeordnet, wobei die Erfassungseinrichtung (14)
mit der Auswerteeinrichtung (13) datenübertragend ver-
bunden ist.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass eine
Luftvolumenstrommesseinheit (10) vorgesehen ist, die
in dem Luftstromhauptkanal (8) zwischen der Quelle (6)

und dem der Quelle (6) entlang des Luftstromweges
nächsten Luftstromabzweigkanal (9) angeordnet ist, wo-
bei die Luftvolumenstrommesseinheit (10) mit der Aus-
werteeinrichtung (13) datenübertragend verbunden ist.
Dabei wird der Luftvolumenstrom mittels der Luftvolu-
menstrommesseinheit (10) gemessen und das Messer-
gebnis an die Auswerteeinrichtung (13) übertragen. Fer-
ner wird die Anzahl von produktiven und/oder nicht pro-
duktiven Spinnstellen (3) mittels der Erfassungseinheit
(14) zum Zeitpunkt der Luftvolumenstrommessung er-
fasst und an die Auswerteeinrichtung (13) übertragen.
Ein Luftvolumenstrom-Sollwert wird abhängig von der
Anzahl der erfassten produktiven und/oder nicht produk-
tiven Spinnstellen (3) mittels der Auswerteeinrichtung
(13) ermittelt, wobei der Luftvolumenstrom-Sollwert zu
einem Luftvolumenstromgesamtbedarf der zum Mess-
zeitpunkt produktiven Spinnstellen (3) korrespondiert.
Der Luftvolumenstrom-Sollwert wird dann mit dem Ist-
wert des gemessenen Luftvolumenstroms mittels der
Auswerteeinrichtung (13) abgeglichen, wobei die Aus-
werteeinrichtung (13) basierend auf dem Abgleich eine
Bewertung vornimmt, ob eine unzulässige Abweichung
des Istwertes zu dem Luftvolumenstrom-Sollwert vor-
liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
wachung von erforderlichen Luftströmen zum Handha-
ben eines Fadens und/oder eines Faserbandes bei einer
mehrere Spinnstellen aufweisenden Spinnmaschine und
eine Spinnmaschineneinheit zur Ausführung des Verfah-
rens.
[0002] Spinnmaschinen umfassen bekanntlich eine
Mehrzahl an gleichartigen Spinnstellen, welche mit
Handhabungseinheiten zum Handhaben eines Fadens
und/oder eines Faserbandes ausgestattet sind, die zu-
mindest zeitweise einen Luftstrom benötigen, um das Fa-
serband im Zuge des Spinnprozesses oder den gespon-
nenen Faden, insbesondere qualitätsbeeinflussend, zu
handhaben. Der Luftstrom wird üblicherweise von we-
nigstens einer einen Luftstrom erzeugende Quelle er-
zeugt. Abhängig vom Spinnmaschinentyp kann es sich
um eine Saugluftanlage, welche insbesondere bei einer
Rotorspinnmaschine beispielsweise zum Erzeugen ei-
nes Spinnunterdrucks eingesetzt wird, oder um eine
Druckluft erzeugende Quelle handeln, welche insbeson-
dere bei einer Luftspinnmaschine zum Erzeugen eines
Spinndrucks Verwendung findet.
[0003] Als eine Handhabungseinheit kann dement-
sprechend beispielhaft der Spinnrotor der Rotorspinn-
maschine angesehen werden, dessen Rotortasse wäh-
rend eines regulären Spinnbetriebs, aber auch während
eines Anspinnvorgangs, mit Saugluft versorgt wird. Bei
einer Luftspinnmaschine kann durchaus die Spinndüse
als eine Handhabungseinheit betrachtet werden. Als
Handhabungseinheiten kommen generell alle Einrich-
tungen in Betracht, welche pneumatisch einen Faden
oder ein Faserband handhaben.
[0004] Für die Qualität des von der Spinnmaschine
hergestellten Fadens ist es erforderlich, dass der Luft-
strom, insbesondere der einhergehende Druck, Unter-
druck oder Volumenstrom für ein ordnungsgemäßes
Handhaben des Fadens bzw. des Faserbandes durch
die Handhabungseinheit in einem definierten Bereich
liegt. Weiter maximiert es die Produktivität der Maschine,
wenn der Luftstrom möglichst unmittelbar nach einer ent-
sprechenden Anforderung zur Verfügung gestellt wird,
da die Handhabungseinheit ansonsten eine unprodukti-
ve Wartezeit verbringen müsste. Andererseits erhöht die
Auslegung der den Luftstrom erzeugenden Quelle auf
einen maximal erforderlichen Luftstrombedarf hin deren
Kosten in nachteiliger Weise. Ähnlich erhöht das Vorhal-
ten eines Luftstroms oberhalb eines gerade benötigten
Niveaus den Energieverbrauch. Dieses Vorhalten kann
unter anderem dann erforderlich sein, wenn es zu Ver-
lusten innerhalb des Luftstromweges beispielsweise auf-
grund von Leckagen kommt.
[0005] Daher hat es sich im Stand der Technik durch-
gesetzt, zum einen gewisse Wartezeiten auf den Luft-
strom zumindest in Extremsituationen zu akzeptieren,
und zum anderen den Luftstrom möglichst exakt auf den
erforderlichen Bedarf einzuregeln. Da aber vor allem auf-

grund der Länge der Luftstromkanäle eine Regelung des
Luftstroms relativ träge ist, kann bei rein nachführenden
Regelungen oft der erforderliche Luftstrom nicht einge-
halten werden.
[0006] Daher wurde z.B. mit der Druckschrift DE 195
11 960 A1 vorgeschlagen, dass eine Handhabungsein-
heit seinen Luftstrombedarf vorher anzumelden hat, also
eine Anforderung abgeben soll, woraufhin die Luftstrom-
regelung rechtzeitig vor Abruf des Luftstroms diesen aus-
reichend einregelt, um auch nach Zuteilung dieser An-
forderung einen ausreichenden Luftstrom für alle ange-
schlossenen Handhabungselemente aufrechtzuerhal-
ten. Dies kann zu einem erhöhten Energieverbrauch
durch Erhöhung der erforderlichen Energieaufnahme
führen. Bei Erreichen einer maximal zulässigen Energie-
aufnahme werden weitere Anforderungen nicht mehr zu-
geteilt, sondern die anfordernde Handhabungseinheit
wird in Wartestellung versetzt. Wartende Handhabungs-
einheiten werden erst dann wieder bedient, wenn die En-
ergieaufnahme durch Abarbeiten vorheriger Anforderun-
gen ausreichend abgesunken ist.
[0007] Mit der Druckschrift DE 10 2006 050 220 A1
wird eine prioritätsgesteuerte Abarbeitung der Anforde-
rungen vorgeschlagen. So können insbesondere die
Wartezeiten knapper Ressourcen wie z.B. der für meh-
rere Arbeitsstellen zuständigen Bedienaggregate und
des Bedienpersonals verkürzt werden.
[0008] Die Druckschrift DE 10 2006 050 220 A1 offen-
bart dazu die Verteilung der Anforderungen der Hand-
habungseinheiten auf Spinnstellenebene. Konkret wer-
den Zuteilungen nur an eine bestimmte Anzahl von
Spinnstellen zugelassen. Ist die Maximalzahl erreicht,
werden Anforderungen weiterer Handhabungseinheiten
in die Warteschlange eingestellt. An eine wartende
Spinnstelle kann der Luftstrom folglich erst dann zugeteilt
werden, wenn eine der gerade versorgten Spinnstellen
ihre Arbeit, für welche sie den Luftstrom angefordert hat-
te, beendet, die Spinnstelle also keinen aktuellen Bedarf
mehr hat.
[0009] Allen vorbekannten Lösungen ist gemein, dass
Luftstromverluste durch beispielsweise Leckagen ent-
lang des Luftstromweges keine explizite Berücksichti-
gung finden. Solche Verluste können sich auf die Funk-
tionsfähigkeit der entsprechenden Handhabungseinheit
derart negativ auswirken, dass ein zu gering anliegender
Luftstrom an der Handhabungseinheit zu einer Qualität-
seinbusse des von der Handhabungseinheit zu handha-
benden Fadens oder Faserbandes führen kann. Bei-
spielsweise kann ein zu geringer Spinndruck oder Spin-
nunterdruck zu einer Erzeugung eines qualitativ minder-
wertigeren Fadens führen. Weiterhin beispielhaft sei an-
geführt, dass ein zu geringer Druck zum Verdichten der
Fasern eines Faserbandes im Bereich eines Streckwer-
kes der Spinnmaschine ebenfalls zu einem qualitativ
minderwertigeren Faden führen kann.
[0010] Vor diesem Hintergrund soll mit der vorliegen-
den Erfindung eine Möglichkeit bereitgestellt werden, die
zur Handhabung eines Fadens und/oder Faserbandes
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erforderlichen Luftströme zu überwachen und ungewoll-
te Luftstromverluste bspw. durch Leckagen insbesonde-
re einfach und kostengünstig festzustellen. Unter einen
Luftstrom wird im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
durch Unterdruck über Überdruck erzeugter Luftstrom
verstanden, wobei ein sich ein durch Unterdruck erzeug-
ter Luftstrom von dem Luftstrom, der durch Druck erzeugt
wird, nur in der Luftstromrichtung unterscheidet.
[0011] Dazu wird nach einem ersten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ein Verfahren zur Überwachung von
erforderlichen Luftströmen zum Handhaben eines Fa-
dens und/oder eines Faserbandes bei einer mehrere
Spinnstellen aufweisenden Spinnmaschine vorgeschla-
gen. Der Spinnmaschine ist wenigstens eine einen Luft-
strom erzeugende Quelle zugeordnet, die mit einem den
Luftstrom führenden Luftstromkanal Luftstrom kommu-
nizierend, im Folgenden als strömungsseitig bezeichnet,
verbunden ist, wobei der Luftstromkanal einen mit der
Quelle strömungsseitig gekoppelten Luftstromhauptka-
nal und mehrere, von dem Luftstromhauptkanal abzwei-
gende Luftstromabzweigkanäle aufweist. Die Luftstrom-
abzweigkanäle zweigen jeweils zu einer Spinnstelle zur
Luftstromversorgung von spinnstelleneigenen Handha-
bungseinheiten zum Handhaben des Fadens bzw. des
Faserbandes ab. Der Spinnmaschine ist ferner eine Aus-
werteeinrichtung zum Auswerten von Messdaten und ei-
ne Erfassungseinrichtung zum Erfassen von produktiven
und/oder nicht produktiven Spinnstellen und/oder Hand-
habungseinheiten zugeordnet, wobei die Erfassungsein-
richtung mit der Auswerteeinrichtung datenübertragend
verbunden ist. Eine datenübertragende Verbindung kann
im Allgemeinen in üblicher Weise bedarfsgerecht insbe-
sondere kabelgebunden oder kabellos (wireless) reali-
siert sein.
[0012] Die Quelle, die Auswerteeinrichtung und/oder
die Erfassungseinrichtung können in bevorzugter Weise
von der Spinnmaschine umfasst sein. Alternativ dazu
kann/können die Quelle, die Auswerteeinrichtung
und/oder die Erfassungseinrichtung extern der Spinnma-
schine angeordnet und mit dieser wirkverbunden sein,
wodurch im Sinne der vorliegenden Erfindung eine
Spinnmaschineneinheit ausgebildet wird.
[0013] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
eine Luftvolumenstrommesseinheit vorgesehen ist, die
in dem Luftstromhauptkanal zwischen der Quelle und
dem der Quelle entlang des Luftstromweges nächsten
Luftstromabzweigkanal angeordnet ist, wobei die Luftvo-
lumenstrommesseinheit mit der Auswerteeinrichtung
insbesondere in einer wie vorstehend beschriebenen Art
datenübertragend verbunden ist. Im Zuge des Verfah-
rens wird der Luftvolumenstrom mittels der Luftvolumen-
strommesseinheit gemessen und das Messergebnis
bspw. in Ausgestaltung eines konkreten Messwertes
oder einer den Messwert repräsentierenden Codierung
an die Auswerteeinrichtung übertragen. Ferner werden
die Anzahl von produktiven und/oder nicht produktiven
Spinnstellen und/oder Handhabungseinheiten mittels
der Erfassungseinheit zum Zeitpunkt der Luftvolumen-

strommessung erfasst und an die Auswerteeinrichtung
übertragen. In einem produktiven Betrieb befindet sich
eine Spinnstelle bzw. Handhabungseinheit solange bis
diese keinen Luftstrom zum Erzeugen des Fadens bzw.
zum Handhaben des Fadens und/oder Faserbandes bei-
spielsweise wegen einer Störung und damit einherge-
henden Stillsetzung der Spinnstelle mehr bedarf. Rein
beispielhaft seien als einen produktiven Betrieb definie-
rende Abläufe das Anspinnen, das Spinnen des Fadens,
das Anlegen eines Fadenendes an einer Leerhülse, das
Verdichten des Faserbandes oder ähnliches genannt.
Bei all diesen Abläufen sind Luftströme erforderlich, unter
Verwendung welcher der Faden bzw. das Faserband von
entsprechenden Handhabungseinheiten gehandhabt
wird.
[0014] Im Zuge des Verfahrens wird ferner ein Luftvo-
lumenstrom-Sollwert abhängig von der Anzahl der zum
Zeitpunkt des Messens des Luftvolumenstroms erfass-
ten produktiven und/oder nicht produktiven Spinnstellen
ermittelt, wobei der Luftvolumenstrom-Sollwert zu einem
Luftvolumenstromgesamtbedarf der zum Messzeitpunkt
produktiven Spinnstellen korrespondiert. Der ermittelte
Luftvolumenstrom-Sollwert wird mit dem Istwert des ge-
messenen Luftvolumenstroms abgeglichen und der Ab-
gleich dahingehend bewertet, ob eine unzulässige Ab-
weichung des Istwertes zu dem Luftvolumenstrom-Soll-
wert vorliegt. Eine unzulässige Abweichung kann bei-
spielsweise vorliegen, wenn der Sollwert eine Grenze
eines Wertebereiches definiert, der als tolerierbar bzw.
zulässig angesehen wird, wobei der Istwert des gemes-
senen Luftvolumenstroms außerhalb des Werteberei-
ches liegt. Eine weitere unzulässige Abweichung kann
vorliegen, wenn ein Differenzwert zwischen dem Istwert
und dem Sollwert einen festgelegten, korrespondieren-
den Schwellenwert überschreitet.
[0015] Die Vorgänge der Ermittlung, des Abgleichs
und der Bewertung werden von der Auswerteeinrichtung
durchgeführt. Unter einer Auswerteeinrichtung fallen im
Sinne der vorliegenden Erfindung solche funktional zu-
sammenwirkenden Elemente oder Einheiten, welche
ausgestaltet sind, diese erforderlichen Vorgänge durch-
zuführen. Dabei können die Elemente bzw. Einheiten
voneinander getrennt oder in einer gemeinsamen Bau-
gruppe verwirklicht sein. Die Auswerteeinrichtung kann
vorzugsweise eine prozessorgestützte Einrichtung wie
beispielsweise eine eine oder mehrere Spinnmaschinen
oder Spinnstellen zugeordnete Steuereinheit sein.
[0016] Sobald eine unzulässige Abweichung bewertet
ist, kann nach einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung die Initiierung eines Alarmsig-
nals erfolgen. Die Initiierung des Alarmsignals ist erfolgt,
wenn die Auswerteeinrichtung ein zum Auslösen des
Alarmsignals geeignetes Signal überträgt, beispielswei-
se unmittelbar an eine das Alarmsignal auslösende Ein-
heit oder an eine zwischengeschaltete Einheit. Das
Alarmsignal kann dabei ein visuelles, optisches, akusti-
sches und/oder haptisches Signal sein. Mittels eines sol-
chen Alarmsignals kann einem Bediener der Spinnma-
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schine ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb der Spinnma-
schine, im Besonderen ein für das Handhaben des Fa-
dens bzw. des Faserbandes nicht ordnungsgemäßer
Luftstrom, angezeigt werden, welcher zu einem qualitativ
minderwertigen Faden führen kann.
[0017] Das vorgeschlagene Verfahren stellt eine kos-
tengünstige und sehr einfache Möglichkeit zur Überwa-
chung von Luftströmen und insbesondere Identifizierung
von Luftstromverlusten bei einer Spinnmaschine bereit.
[0018] Die Vorgänge des Messens, Übertragens, Er-
mittelns, Abgleichens und Bewertens können hierbei je
nach Anforderung an einen Energieverbrauch in bevor-
zugter Weise kontinuierlich, periodisch oder zu festge-
legten Zeitpunkten erfolgen. Je häufiger solche Vorgän-
ge durchgeführt werden, umso höher kann zwar ein ent-
sprechender Energiebedarf der Spinnmaschine sein,
desto zuverlässiger ist aber auch die Überwachung und
Möglichkeit eines unmittelbaren Eingreifens bzw. einer
Störbehebung, wodurch die Produktivität der Spinnma-
schine optimierbar ist
[0019] Das mit der Erfindung vorgeschlagene Verfah-
ren eignet sich in besonders bevorzugter Weise für eine
als Luftspinnmaschine ausgestaltete Spinnmaschine,
wobei die einen Luftstrom erzeugende Quelle eine
Druckluftquelle wenigstens zum Erzeugens eines vorbe-
stimmten Spinndruckes in einer Spinneinheit bzw. Spinn-
düse der Spinnstelle ist.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
beinhaltet das Alarmsignal neben der Information einer
unzureichenden Luftstromversorgung auch die Informa-
tion, in welchem Spinnstellenabschnitt, weiter bevorzugt
welche Spinnstelle, weiterhin bevorzugt, welche Hand-
habungseinheit und/oder Luftstromabzweigkanal betrof-
fen ist. Dazu ist in bevorzugter Weise eine weitere Luft-
volumenstrommesseinheit in wenigstens einem Luft-
stromabzweigkanal, insbesondere in jedem zu einer
Spinnstelle oder unmittelbar zu einer Handhabungsein-
heit führenden Luftstromabzweigkanal angeordnet, wo-
bei der weiteren Luftvolumenstrommesseinheit insbe-
sondere eine eigene abrufbare Codierung zur Identifizie-
rung der Spinnstelle bzw. der Handhabungseinheit bzw.
des Luftstromabzweigkanals zugeordnet sein kann. Zu
einem festgelegten Zeitpunkt wird der Luftvolumenstrom
durch die weitere Luftvolumenstrommesseinheit gemes-
sen und an die Auswerteeinrichtung übertragen. Zu dem
Zeitpunkt der Luftvolumenstrommessung wird mittels der
Erfassungseinheit erfasst, ob die mit der weiteren Luft-
strommesseinheit wirkverbundene Spinnstelle oder
Handhabungseinheit produktiv und/oder nicht produktiv
ist. Der produktiven Spinnstelle bzw. Handhabungsein-
heit wird ein entsprechender Einzelistwert des gemes-
senen Luftvolumenstroms zugeordnet und mit einem
Einzelsollwert abgeglichen, welcher zu einem Luftvolu-
menstromgesamtbedarf der wirkverbundenen Spinn-
stelle bzw. Handhabungseinheit korrespondiert. Basie-
rend auf dem Abgleich wird mittels der Auswerteinrich-
tung eine Bewertung vorgenommen, ob eine unzulässige
Abweichung des Einzelistwertes zu dem Einzelsollwert

vorliegt. Im Falle der Bewertung einer Abweichung als
unzulässig, wird ein Alarmsignal initiiert, welches eine
Information über die unzulässige Abweichung betreffen-
de weitere Luftvolumenstrommesseinheit, Spinnstelle,
Handhabungseinheit und/oder Luftstromabzweigkanal
umfasst.
[0021] Weiter bevorzugt weist der Luftstromabzweig-
kanal ein Verschlusselement zum Verschließen des Luft-
stromabzweigkanals, besonders bevorzugt nahe der Ab-
zweigung von dem Luftstromhauptkanal, auf. Das Ver-
schlusselement ist vorzugsweise manuell und/oder au-
tomatisch zwischen einer Offenstellung zum Durchlass
des Luftvolumenstroms und einer Schließstellung zum
Verschluss des Luftstromabzweigkanals bewegbar. Mit-
tels eines solchen Verschlusselementes braucht bei Vor-
liegen einer unzulässigen Abweichung in vorteilhafter
Weise nur die Spinnstelle bzw. Handhabungseinheit still-
gesetzt bzw. von der Luftstromzufuhr getrennt zu wer-
den, welche von dem Luftstromverlust betroffen ist. Die
übrigen Spinnstellen bzw. Handhabungseinheiten kön-
nen ordnungsgemäß weiter betrieben werden.
[0022] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Spinnmaschineneinheit zur Ausfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der bevorzugten Aus-
führungsformen vorgeschlagen.
[0023] Die Spinnmaschineneinheit umfasst mehrere
Spinnstellen mit jeweils wenigstens einer einen Luft-
strom erfordernden Handhabungseinheit zum Handha-
ben eines Fadens oder Faserbandes mittels des erfor-
derten Luftstromes. Ferner weist die Spinnmaschinen-
einheit eine einen Luftstrom erzeugende Quelle auf, die
mit einem Luftstromkanal Luftstrom kommunizierend, im
Folgenden als strömungsseitig bezeichnet, verbunden
ist, wobei der Luftstromkanal einen mit der Quelle strö-
mungsseitig gekoppelten Luftstromhauptkanal und meh-
rere, von dem Luftstromhauptkanal abzweigende Luft-
stromabzweigkanäle aufweist, die jeweils zu einer Spinn-
stelle zur Luftstromversorgung der wenigstens einen
spinnstelleneigenen Handhabungseinheit abzweigen.
Die Spinnmaschineneinheit umfasst des Weiteren eine
Auswerteeinrichtung zum Auswerten von Messdaten,
und eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen von pro-
duktiven und/oder nicht produktiven Spinnstellen, wobei
die Erfassungseinrichtung mit der Auswerteeinrichtung
datenübertragend verbindbar oder verbunden ist.
[0024] Die Spinnmaschineneinheit zeichnet sich da-
durch aus, dass eine Luftvolumenstrommesseinheit vor-
gesehen ist, die in dem Luftstromhauptkanal zwischen
der Quelle und dem der Quelle entlang des Luftstrom-
weges nächsten Luftstromabzweigkanal angeordnet ist,
wobei die Luftvolumenstrommesseinheit mit der Auswer-
teeinrichtung datenübertragend verbindbar oder verbun-
den ist. Die Luftvolumenstrommesseinheit kann in be-
vorzugter Weise in einem Maschinenend- oder mitten-
gestell angeordnet sein, von welchem die Anordnung der
mehreren Spinnstellen aus erfolgt. Das Maschinenend-
oder mittengestell kann ein Steuergehäuse mit Einheiten
zum Steuern und/oder Regeln der zugeordneten Spinn-
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stellen aufweisen, in welches die Luftvolumenstrom-
messeinheit vorzugsweise zugreifbar und weiter bevor-
zugt von außerhalb des Steuergehäuses beispielsweise
durch ein Sichtfenster oder Öffnung einsehbar angeord-
net ist.
[0025] Des Weiteren ist die Auswerteeinrichtung ein-
gerichtet ist, einen Luftvolumenstrom-Sollwert abhängig
von der Anzahl der zum Zeitpunkt des Messens des Luft-
volumenstroms erfassten produktiven und/oder nicht
produktiven Spinnstellen zu ermitteln, wobei der Luftvo-
lumenstrom-Sollwert zu einem Luftvolumenstromge-
samtbedarf der zum Messzeitpunkt produktiven Spinn-
stellen korrespondiert. Die Auswerteeinrichtung ist zu-
dem eingerichtet, den Luftvolumenstrom-Sollwert mit
dem Istwert des gemessenen Luftvolumenstroms abzu-
gleichen und basierend auf dem Abgleich eine Bewer-
tung vorzunehmen, ob eine unzulässige Abweichung
des Istwertes zu dem Luftvolumenstrom-Sollwert vor-
liegt.
[0026] Mit einer solchen Spinnmaschineneinheit kön-
nen die dem vorgeschlagenen Verfahren nach einer be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zugeordneten Vorteile ebenfalls erreicht werden. Die der
Spinnmaschineneinheit zugeordneten Komponenten
können in bevorzugter Weise derart entsprechend wei-
tergebildet sein, dass die im Zuge des Verfahrens nach
einer bevorzugten Ausführungsform beschriebenen
Schritte bzw. Vorgänge von der jeweiligen Komponente
aus- und durchführbar sind.
[0027] Vorzugsweise ist nach einer bevorzugten Aus-
führungsform eine weitere Luftvolumenstrommessein-
heit in wenigstens einem Luftstromabzweigkanal, insbe-
sondere in jedem zu einer Spinnstelle oder unmittelbar
zu einer Handhabungseinheit führenden Luftstromab-
zweigkanal, angeordnet, wobei die Erfassungseinrich-
tung eingerichtet ist, zu einem Zeitpunkt einer von der
weiteren Luftvolumenstrommesseinheit durchgeführten
Luftvolumenstrommessung zu erfassen, ob die mit den
weiteren Luftstrommesseinheit wirkverbundene Spinn-
stellen oder Handhabungseinheit produktiv und/oder
nicht produktiv sind. Die Auswerteeinrichtung ist in die-
sem Zuge eingerichtet, der mit der weiteren Luftvolumen-
strommesseinheit wirkverbundenen produktiven Spinn-
stelle bzw. Handhabungseinheit einen Einzelistwert des
gemessenen Luftvolumenstroms zuzuordnen und mit ei-
nem korrespondierenden Einzelsollwert abzugleichen,
welcher zu einem Luftvolumenstromgesamtbedarf der
wirkverbundenen Spinnstelle bzw. Handhabungseinheit
korrespondiert. Basierend auf dem Abgleich ist die Aus-
werteeinrichtung zudem eingerichtet, eine Bewertung
vorzunehmen, ob eine unzulässige Abweichung des Ein-
zelistwertes zu dem Einzelsollwert vorliegt, und im Falle
der Bewertung einer Abweichung als unzulässig, ein
Alarmsignal zu initiieren, welches eine Information über
die unzulässige Abweichung betreffende weitere Luftvo-
lumenstrommesseinheit, Spinnstelle, Handhabungsein-
heit und/oder Luftstromabzweigkanal umfasst.
[0028] Weiterhin bevorzugt ist nach einer Ausfüh-

rungsform in dem Luftstromabzweigkanal, welches eine
weitere Luftvolumenstrommesseinheit umfasst, ein Ver-
schlusselement angeordnet, welches zwischen einer Of-
fen- und Schließstellung bewegbar ist, wobei das Ver-
schlusselement in der Schließstellung zum Abriegeln der
Luftstromversorgung der zugehörigen Spinnstelle
und/oder Handhabungseinheit ist, wenn eine den das
Verschlusselement aufweisende Luftstromabzweigka-
nal betreffende Abweichung als unzulässig bewertet
wurde.
[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung, anhand
der Figuren und Zeichnungen, die erfindungswesentli-
che Einzelheiten zeigen, und aus den Patentansprü-
chen. Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination bei einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung verwirklicht
sein.
[0030] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert.
[0031] Es zeigen

Fig. 1 schematisch eine Spinnmaschineneinheit
nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel;
und

Fig. 2 schematisch ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens nach einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel.

[0032] Figur 1 zeigt in rein schematischer Darstellung
eine Spinnmaschineneinheit 1 nach einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel, welche zur Durchführung eines
Verfahrens 100 nach einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel geeignet ist, das mit dem mit Figur 2 schematisch
dargestellten Ablaufdiagramm gezeigt ist.
[0033] Die Spinnmaschineneinheit 1, welche beispiel-
haft eine Rotorspinnmaschine oder Luftspinnmaschine
ist, umfasst an einem Maschinenende ein Maschinenge-
stell mit einem Steuergehäuse 2, von welchem eine
Mehrzahl an Spinnstellen 3 auf und entlang einer Ma-
schinenlängsseite der Spinnmaschineneinheit reihenar-
tig angeordnet ausgehen, wobei die jeweiligen Spinn-
stellen 3 mit einer in dem Steuergehäuse 2 nicht darge-
stellten zentralen Steuereinheit datenübertragungsseitig
verbunden sind. Jede Spinnstelle 3 weist erste 4 und
zweite Handhabungseinheiten 5 zum Handhaben eines
an der jeweiligen Spinnstelle 3 zu handhabenden Fadens
oder Faserbands auf. Bei den ersten 4 und zweiten Hand-
habungseinheiten 5 kann es sich abhängig vom Spinn-
maschinentyp um übliche, einer jeweiligen Spinnstelle 3
zugeordnete, einen Luftstrom zum Handhaben eines Fa-
dens oder Faserbandes erfordernde Einheiten wie
Spinnrotoren, pneumatische Fadenspeicher, Spinndü-
sen, Verdichtungseinrichtungen oder ähnliches handeln.
[0034] Die Spinnmaschineneinheit 1 umfasst eine ei-
nen Luftstrom erzeugende Quelle 6, welche bei diesem
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bevorzugten Ausführungsbeispiel in dem Steuergehäu-
se 2 angeordnet ist. Die Quelle 6 ist zur Erzeugung eines
durch Unterdruck oder Überdruck bedingten Luftstromes
eingerichtet. Die Quelle 6 ist mit einem Luftstromkanal 7
Luftstrom kommunizierend, im Folgenden als strö-
mungsseitig bezeichnet, verbunden, wobei der Luft-
stromkanal 7 einen Luftstromhauptkanal 8 und mehrere,
davon abzweigende Luftstromabzweigkanäle 9 auf-
weist. Jeder der abzweigenden Luftstromabzweigkanäle
9 führt zu einer Spinnstelle 3 und den der Spinnstelle 3
zugeordneten ersten 4 und zweiten Handhabungsein-
heiten 5, um diese mit dem von der Quelle 6 erzeugbaren
Luftstrom zu versorgen.
[0035] Der Luftstromhauptkanal 8 weist in einem zwi-
schen der Quelle 6 und einem der Quelle 6 nächsten
Luftstromabzweigkanal 9 eine Luftvolumenstrommess-
einheit 10 auf, welche nach dem gezeigten bevorzugten
Ausführungsbeispiel in dem Steuergehäuse 2 angeord-
net ist. Die Luftvolumenstrommesseinheit 10 kann in dem
Steuergehäuse 2 durch eine Wartungsklappe zugreifbar
und insbesondere durch ein in der Wartungsklappe inte-
griertes Sichtfenster einsehbar sein. Die Luftvolumen-
strommesseinheit 10 kann nach einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel eine Anzeige zur skalierten und/oder
digitalen Anzeige des durchgeleiteten messbaren Luft-
volumenstroms aufweisen.
[0036] Der jeweilige zu einer Spinnstelle 3 führende
Luftstromabzweigkanal 9 als auch die davon zu einer
jeweiligen ersten 4 und zweiten Handhabungseinheit 5
führen Luftstromabzweigkanäle 9 weisen eine weitere
Luftvolumenstrommesseinheit 11 zum Messen des
durchgeleiteten Luftvolumenstromes auf. Entlang des
Luftstromweges ist zwischen dem Luftstromhauptkanal
8 und dem Luftstromabzweigkanal 9 ein Verschlussele-
ment 12 beispielsweise in Ausgestaltung eines ansteu-
erbaren Ventils angeordnet. Das Verschlusselement 12
ist zwischen einer Offen- und Schließstellung verbring-
bar. In der Offenstellung ist ein Luftstrom durch den ent-
sprechenden Luftstromabzweigkanal 9 über das Ver-
schlusselement 12 durchleitbar, wohingegen der ent-
sprechende Luftstromabzweigkanal 9 für den Luftstrom
abgeriegelt ist, wenn sich das Verschlusselement 12 in
der Schließstellung befindet. Die zwischenliegende An-
ordnung des Verschlusselements 12 zwischen der wei-
teren Luftvolumenstrommesseinheit 11 und dem Luft-
stromhauptkanal 8 ist dahingehend vorteilhaft, dass in
der jeweiligen Offen- und Schließstellung durch eine
Messung kontrollierbar ist, ob der weitere Luftstromab-
zweigkanal 9 entsprechend mit dem Luftstrom versorg-
bar oder abgeriegelt ist.
[0037] Die Luftvolumenstrommesseinheit 10, die wei-
teren Luftvolumenstrommesseinheiten 11 und die Ver-
schlusselemente 12 sind mit einer Auswerteeinrichtung
13 datenübertragungsseitig verbunden. So können an
die Auswerteeinrichtung 13 von der Luftvolumenstrom-
messeinheit 10 und den weiteren Luftvolumenstrom-
messeinheiten 11 gemessene Luftvolumenströme über-
tragen werden. Ferner kann das jeweilige Verschlusse-

lement 12 zum Verbringen in die Offen- oder
Schließstellung angesteuert werden. Auch wenn in dem
Blockschaltbild der Figur 1 der Datenübertragungsweg
monodirektional gezeigt ist, so kann es sich nach einem
weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel um eine bi-
direktionale Verbindung handeln, um insbesondere ent-
sprechende Rückmeldungen geben oder abrufen zu
können.
[0038] Die Auswerteeinrichtung 13 ist ferner mit einer
Erfassungseinrichtung 14 datenübertragungsseitig mo-
no- oder bidirektional verbunden. Die Erfassungseinrich-
tung 14 ist nach diesem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel wiederum datenübertragungsseitig mono- oder bi-
direktional mit einer jeweiligen Spinnstelle 3 und einer
jeweiligen ersten 4 und zweiten Handhabungseinheit 5
verbunden. In diesem Zuge ist hervorzuheben, dass in
der Figur 1 rein der Übersicht halber nur die datenüber-
tragungsseitige Verbindung der entlang des Luftstrom-
weges der Quelle 6 nächsten Spinnstelle 3, erste Hand-
habungseinheit 4, Verschlusselemente 12 und weiteren
Luftvolumenstrommesseinheiten 11 dargestellt ist. Eine
entsprechende Verbindung gilt in äquivalenter Weise für
die übrigen, in der Figur 1 dargestellten nicht verbunde-
nen Komponenten.
[0039] Die Erfassungseinrichtung 14 ist eingerichtet,
eine produktive und/oder nicht produktive Spinnstelle 3,
erste 4 und zweite Handhabungseinheit 5 zu erfassen
und an die Auswerteeinrichtung 13 zu übertragen.
[0040] Die vorbeschriebene Spinnmaschineneinheit 1
nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist einge-
richtet, ein mit dem mit Figur 2 als Ablaufdiagramm sche-
matisch dargestelltes Verfahren 100 zur Überwachung
von erforderlichen Luftströmen zum Handhaben eines
Fadens und/oder eines Faserbandes nach einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel durchzuführen. Das Verfah-
ren 100 umfasst einen Schritt 110 des Messens eines
Luftvolumenstroms mittels der Luftvolumenstrommess-
einheit 10, die in dem Luftstromhauptkanal 8 angeordnet
ist. Der zu einem definierten Zeitpunkt gemessene Mess-
wert oder ein diesen abbildender Codierwert wird an die
Auswerteeinrichtung 13 übertragen. Zu dem definierten
Zeitpunkt des Messens wird in einem weiteren Schritt
120 die Anzahl von produktiven und/oder nicht produk-
tiven Spinnstellen 3 erfasst und an die Auswerteeinrich-
tung 13 übertragen. Anschließend erfolgt in einem wei-
teren Schritt 130 mittels der Auswerteeinrichtung 13 die
Ermittlung eines Luftvolumenstrom-Sollwertes abhängig
von der Anzahl der erfassten produktiven und/oder nicht
produktiven Spinnstellen 3, wobei der Luftvolumen-
strom-Sollwert zu einem Luftvolumenstromgesamtbe-
darf der zum Messzeitpunkt produktiven Spinnstellen
korrespondiert. Der Luftvolumenstromgesamtbedarf ist
ein theoretischer Wert und korrespondiert zu einem sol-
chen Luftvolumenstrom, welcher für die Durchführung
eines ordnungsgemäßen Betriebs der produktiven
Spinnstellen erforderlich ist. Üblicherweise ist für den
ordnungsgemäßen Betrieb einer produktiven Spinnstelle
ein Einzelsollwert bekannt bzw. kann im Vorwege ermit-
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telt werden, wobei dieser Wert generell von der Ausge-
staltung einer jeweiligen Spinnstelle abhängt. Dieser
Wert kann von der Auswerteeinrichtung 13 in einem nicht
dargestellten flüchtigen oder nichtflüchtigen Speicher
abrufbar und von einem Bediener oder einer Steuerein-
heit änderbar hinterlegt sein. Der Speicher ist zumindest
der Spinnmaschine zugeordnet und kann insbesondere
von dieser umfasst sein. Der Einzelsollwert wird nach
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel mit der Anzahl
der produktiven Spinnstellen multipliziert, um den Luft-
volumenstrom-Sollwert zu erhalten. Alternativ dazu kann
in dem Speicher eine Konkordanztabelle umfassend ei-
nen jeweiligen Luftvolumenstrom-Sollwert für eine jewei-
lige unterschiedliche Anzahl an produktiven Spinnstellen
abrufbar derart hinterlegt sein, dass abhängig von der
Anzahl der produktiven Spinnstellen unmittelbar ein Luft-
volumenstrom-Sollwert abrufbar ist. Die Anzahl der pro-
duktiven Spinnstellen kann unmittelbar durch die Erfas-
sung der produktiven Spinnstellen oder durch die Erfas-
sung der nicht produktiven Spinnstellen erfolgen, wobei
letztere einen Schritt des Berechnens einer bekannten
Gesamtanzahl an den Luftstromhauptkanal angeschlos-
senen Spinnstellen abzüglich der erfassten Anzahl der
nicht produktiven Spinnstellen bedarf.
[0041] In einem nachfolgenden Schritt 140 gleicht die
Auswerteeinrichtung 1 den ermittelten Luftvolumen-
strom-Sollwert mit dem Istwert des gemessenen Luftvo-
lumenstroms ab und nimmt daran anschließend oder im
Zuge des Abgleichs in einem weiteren Schritt 150 eine
Bewertung vor, ob eine unzulässige Abweichung des Ist-
wertes zu dem Luftvolumenstrom-Sollwert vorliegt. Soll-
te eine unzulässige Abweichung als vorliegend bewertet
sein, initiiert die Auswerteeinrichtung 13 ein Alarmsignal,
durch welches die unzulässige Abweichung einem Be-
diener beispielsweise über eine Alarmsignalanzeigeein-
heit 15, die mit der Auswerteeinrichtung 13 datenüber-
tragend verbunden ist, angezeigt werden kann (vgl. Figur
1).
[0042] Die vorstehenden Schritte können nach einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel kontinuierlich oder
nach einem alternativen Ausführungsbeispiel zu festge-
legten Zeitpunkten, insbesondere periodisch, erfolgen.
Mittels der Überwachung kann auf einfache Weise ein
Luftvolumenstromverlust in dem Luftstromkanal identifi-
ziert werden. Die Spinnmaschineneinheit kann abhängig
von der Anzahl der Spinnstellen durchaus mehr als einen
Luftstromkanal aufweisen, wobei ein Luftstromkanal zur
Versorgung einer definierten Anzahl an Spinnstellen vor-
gesehen ist. So kann abhängig von dem Luftstromkanal,
bei welchem eine unzulässige Abweichung bewertet
worden ist, der Ort des Luftvolumenstromverlustes näher
bestimmt werden.
[0043] Bei der mit Figur 1 gezeigten Spinnmaschinen-
einheit 1 nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
sind weitere Luftvolumenstrommesseinheiten 11 und
Verschlusselemente 12 vorgesehen, welche in den Luft-
stromabzweigkanälen 9 angeordnet sind.
[0044] Äquivalent zu der vorbeschriebenen Überwa-

chung des Luftstromhauptkanals 8 kann auch ein Luft-
stromabzweigkanal 9 auf einen ungewöhnlichen Luftvo-
lumenstromverlust wie bspw. eine Leckage überwacht
werden. Dazu wird in einem Schritt 160 der Luftvolumen-
strom mittels einer weiteren Luftvolumenstrommessein-
heit 11 gemessen und an die Auswerteeinrichtung 13
übertragen. Die Erfassungseinheit 14 erfasst zu dem
Zeitpunkt des Messens in einem Schritt 170 die produk-
tiven und/oder nicht produktiven Spinnstellen 3 und/oder
ersten 4 und zweiten Handhabungseinheiten 5. In einem
Schritt 180 wird den erfassten produktiven Spinnstellen
und/oder Handhabungseinheiten ein entsprechender
gemessener Einzelistwert des gemessenen Luftvolu-
menstroms oder vice versa zugeordnet, um in einem wei-
teren Schritt 190 mit einem dazu korrespondierenden
Einzelsollwert abgeglichen zu können, wobei der Einzel-
sollwert zu einem Luftvolumenstrombedarf der jeweili-
gen wirkverbundenen Spinnstelle bzw. Handhabungs-
einheit korrespondiert. Basierend auf dem Abgleich er-
folgt im Zuge eines Schrittes 200 eine Bewertung mittels
der Auswerteeinrichtung 13, ob eine unzulässige Abwei-
chung des Einzelistwertes zu dem Einzelsollwert vor-
liegt. Im Falle der Bewertung einer Abweichung als un-
zulässig, wird in einem Schritt 210 mittels der Auswerte-
einrichtung ein Alarmsignal initiiert, welches eine Infor-
mation über die unzulässige Abweichung betreffende
weitere Luftvolumenstrommesseinheit, Spinnstelle,
Handhabungseinheit und/oder Luftstromabzweigkanal
umfasst, wodurch eine noch leichtere örtliche Eingren-
zung der unzulässigen Abweichung ermöglicht wird. Fer-
ner wird im Falle der Bewertung einer Abweichung als
unzulässig, der die unzulässige Abweichung betreffende
Luftstromabzweigkanal 9 gegenüber der Luftstromver-
sorgung abgeriegelt, indem in einem Schritt 220 das Ver-
schlusselement 12 von der Offenstellung in die
Schließstellung verbracht wird. Dadurch lassen sich üb-
rige, nicht an dem Luftstromabzweigkanal 9 angeschlos-
sene, den Luftstrom erfordernde Spinnstellen bzw.
Handhabungseinheiten ordnungsgemäß weiter betrei-
ben und gleichzeitig der betroffene Luftstromabzweigka-
nal 9 untersucht werden, aus welchen Gründen es zu
der unzulässigen Abweichung gekommen ist.
[0045] Die Vorsehung von weiteren Luftvolumen-
strommesseinheiten 11 und/oder Verschlusselementen
12 in Luftstromabzweigkanälen 9 der Spinnmaschinen-
einheit 1 kann bedarfsgerecht erfolgen. So können in
ausgewählten Luftstromabzweigkanälen 9 nur weitere
Luftvolumenstrommesseinheiten 11 oder nur Verschlus-
selemente 12 angeordnet werden. Auch kann abhängig
von einer Anordnung von weiteren Luftvolumenstrom-
messeinheiten 11 und/oder Verschlusselementen 12
das vorbeschriebene Verfahren 100 geeignet angepasst
werden. So können die jeweiligen Verfahrensschritte
oder ausgewählte davon für einen Luftromabzweigkanal
9 und/oder Luftstromhauptkanal 8 oder für mehrere Luft-
stromabzweigkanäle 9 und/oder Luftstromhauptkanäle
8 vorgenommen werden, um Luftvolumenstromverluste
in den jeweiligen Luftstromabzweigkanälen 9 und/oder
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Luftstromhauptkanälen 8 feststellen zu können.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Spinnmaschineneinheit
2 Steuergehäuse
3 Spinnstelle
4 erste Handhabungseinheit
5 zweite Handhabungseinheit
6 Luftstrom erzeugende Quelle
7 Luftstromkanal
8 Luftstromhauptkanal
9 Luftstromabzweigkanal
10 Luftvolumenstrommesseinheit
11 weitere Luftvolumenstrommesseinheit
12 Verschlusselement
13 Auswerteeinrichtung
14 Erfassungseinrichtung
15 Alarmsignalanzeigeeinheit

100 Verfahren
110 Schritt des Messens eines Luftvolumenstroms

mittels der Luftvolumenstrommesseinheit
120 Schritt des Erfassens der produktiven und/oder

nicht produktiven Spinnstellen
130 Schritt des Abgleichs
140 Schritt des Bewertens
150 Schritt der Initiierung eines Alarmsignals
160 Schritt des Messens eines Luftvolumenstroms

mittels der weiteren Luftvolumenstrommessein-
heit

170 Schritt des Erfassens der produktiven und/oder
nicht produktiven Spinnstellen und/oder Handha-
bungseinheiten

180 Schritt des Zuordnens
190 Schritt des Abgleichs des Einzelsollwertes mit

dem Einzelistwert
200 Schritt des Bewertens
210 Schritt der Initiierung eines Alarmsignals
220 Schritt des Abriegelns

Patentansprüche

1. Verfahren (100) zur Überwachung von erforderli-
chen Luftströmen zum Handhaben eines Fadens
und/oder eines Faserbandes bei einer mehrere
Spinnstellen (3) aufweisenden Spinnmaschine,
wobei der Spinnmaschine wenigstens eine Luft-
strom erzeugende Quelle (6) zugeordnet ist, die mit
einem Luftstromkanal (7) Luftstrom kommunizie-
rend verbunden ist, wobei der Luftstromkanal (7) ei-
nen mit der Quelle (6) Luftstrom kommunizierend
gekoppelten Luftstromhauptkanal (8) und mehrere,
von dem Luftstromhauptkanal (8) abzweigende Luft-
stromabzweigkanäle (9) aufweist, die jeweils zu ei-

ner Spinnstelle (3) zur Luftstromversorgung von
spinnstelleneigenen Handhabungseinheiten (4; 5)
zum Handhaben eines Fadens oder eines Faser-
bandes abzweigen, und
wobei der Spinnmaschine eine Auswerteeinrichtung
(13) zum Auswerten von Messdaten und eine Erfas-
sungseinrichtung (14) zum Erfassen von produkti-
ven und/oder nicht produktiven Spinnstellen 83)
und/oder Handhabungseinheiten (4; 5) zugeordnet
ist, wobei die Erfassungseinrichtung (14) mit der
Auswerteeinrichtung (13) datenübertragend verbun-
den ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Luftvolumenstrommesseinheit (10) vorgese-
hen ist, die in dem Luftstromhauptkanal (8) zwischen
der Quelle (6) und dem der Quelle (6) entlang des
Luftstromweges nächsten Luftstromabzweigkanal
(9) angeordnet ist, wobei die Luftvolumenstrom-
messeinheit (10) mit der Auswerteeinrichtung (13)
datenübertragend verbunden ist,
in einem Schritt (110) der Luftvolumenstrom mittels
der Luftvolumenstrommesseinheit (10) gemessen
und das Messergebnis an die Auswerteeinrichtung
(13) übertragen wird,
in einem Schritt (120) die Anzahl von produktiven
und/oder nicht produktiven Spinnstellen (3) mittels
der Erfassungseinheit (14) zum Zeitpunkt der Luft-
volumenstrommessung erfasst und an die Auswer-
teeinrichtung (13) übertragen wird,
in einem Schritt (130) ein Luftvolumenstrom-Sollwert
abhängig von der Anzahl der zum Zeitpunkt des
Messens des Luftvolumenstroms erfassten produk-
tiven und/oder nicht produktiven Spinnstellen (3) er-
mittelt wird, wobei der Luftvolumenstrom-Sollwert zu
einem Luftvolumenstromgesamtbedarf der zum
Messzeitpunkt produktiven Spinnstellen (3) korres-
pondiert,
in einem Schritt (140) der Luftvolumenstrom-Soll-
wert mit dem Istwert des gemessenen Luftvolumen-
stroms mittels der Auswerteeinrichtung (13) abge-
glichen wird, und
in einem Schritt (150) die Auswerteeinrichtung (13)
basierend auf dem Abgleich eine Bewertung vor-
nimmt, ob eine unzulässige Abweichung des Istwer-
tes zu dem Luftvolumenstrom-Sollwert vorliegt.

2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von der Auswerteeinrichtung
(13) ein Alarmsignal initiiert wird, wenn die Bewer-
tung eine unzulässige Abweichung des Istwertes zu
dem Sollwert ergibt.

3. Verfahren (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spinnmaschine eine
Luftspinnmaschine ist, wobei die einen Luftstrom er-
zeugende Quelle eine Druckluftquelle wenigstens
zum Erzeugen eines vorbestimmten Spinndruckes
in einer Spinneinheit der Spinnstelle (3) ist.
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4. Verfahren (100) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere
Luftvolumenstrommesseinheit (11) in wenigstens ei-
nem Luftstromabzweigkanal (9), insbesondere in je-
dem zu einer Spinnstelle (3) oder unmittelbar zu ei-
ner Handhabungseinheit (4; 5) führenden Luftstrom-
abzweigkanal (9) angeordnet ist, wobei in einem
Schritt (160) der Luftvolumenstrom zu einem festge-
legten Zeitpunkt durch die weitere Luftvolumen-
strommesseinheit (11) gemessen und an die Aus-
werteeinrichtung (13) übertragen wird, wobei in ei-
nem Schritt (170) zu dem Zeitpunkt der Luftvolumen-
strommessung mittels der Erfassungseinheit (14) er-
fasst wird, ob die mit der weiteren Luftstrommess-
einheit (11) wirkverbundene Spinnstelle (3) oder
Handhabungseinheit (4; 5) produktiv und/oder nicht
produktiv ist, wobei in einem Schritt (180) der wirk-
verbundenen produktiven Spinnstelle (3) bzw.
Handhabungseinheit (4; 5) ein entsprechender Ein-
zelistwert des gemessenen Luftvolumenstroms zu-
geordnet und in einem Schritt (190) mit einem Ein-
zelsollwert abgeglichen wird, welcher zu einem Luft-
volumenstromgesamtbedarf der wirkverbundenen
Spinnstelle (3) bzw. Handhabungseinheit (4; 5) kor-
respondiert, wobei in einem Schritt (200) basierend
auf dem Abgleich eine Bewertung mittels der Aus-
werteeinrichtung (13) vorgenommen wird, ob eine
unzulässige Abweichung des Einzelistwertes zu
dem Einzelsollwert vorliegt und wobei im Falle der
Bewertung einer Abweichung als unzulässig, in ei-
nem Schritt (210) ein Alarmsignal von der Auswer-
teeinrichtung (13) initiiert wird, welches eine Infor-
mation über die unzulässige Abweichung betreffen-
de weitere Luftvolumenstrommesseinheit (11),
Spinnstelle (3), Handhabungseinheit (4; 5) und/oder
Luftstromabzweigkanal (9) umfasst.

5. Verfahren (100) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in jedem Luftstromabzweigka-
nal (9) umfassend eine weitere Luftvolumenstrom-
messeinheit (11) ein Verschlusselement (12), insbe-
sondere nahe des Luftstromhauptkanals (8), ange-
ordnet ist, welches zwischen einer Offen- und
Schließstellung bewegbar ist, wobei das Verschlus-
selement (12) in die Schließstellung bewegt wird,
wenn eine den das Verschlusselement (12) aufwei-
sende Luftstromabzweigkanal (9) betreffende Ab-
weichung als unzulässig bewertet wurde.

6. Spinnmaschineneinheit (1) zur Ausführung eines
Verfahrens (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spinnmaschineneinheit (1)
umfasst
mehrere Spinnstellen (3) mit jeweils wenigstens ei-
ner einen Luftstrom erfordernden Handhabungsein-
heit (4; 5) zum Handhaben eines Fadens oder Fa-
serbandes mittels des erforderten Luftstromes,
eine einen Luftstrom erzeugende Quelle (6), die mit

einem Luftstromkanal (7) Luftstrom kommunizie-
rend verbunden ist, wobei der Luftstromkanal (7) ei-
nen mit der Quelle (6) Luftstrom kommunizierend
gekoppelten Luftstromhauptkanal (8) und mehrere,
von dem Luftstromhauptkanal (8) abzweigende Luft-
stromabzweigkanäle (9) aufweist, die jeweils zu ei-
ner Spinnstelle (3) zur Luftstromversorgung der we-
nigstens einen spinnstelleneigenen Handhabungs-
einheit (4; 5) abzweigen,
eine Auswerteeinrichtung (13) zum Auswerten von
Messdaten, und
eine Erfassungseinrichtung (14) zum Erfassen von
produktiven und/oder nicht produktiven Spinnstellen
(4; 5), wobei die Erfassungseinrichtung (14) mit der
Auswerteeinrichtung (13) datenübertragend ver-
bindbar oder verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Luftvolumenstrommesseinheit (10) vorgese-
hen ist, die in dem Luftstromhauptkanal (8) zwischen
der Quelle (6) und dem der Quelle (6) entlang des
Luftstromweges nächsten Luftstromabzweigkanal
(9) angeordnet ist, wobei die Luftvolumenstrom-
messeinheit (10) mit der Auswerteeinrichtung (13)
datenübertragend verbindbar oder verbunden ist,
und
die Auswerteeinrichtung (13) eingerichtet ist,

- einen Luftvolumenstrom-Sollwert abhängig
von der Anzahl der zum Zeitpunkt des Messens
des Luftvolumenstroms erfassten produktiven
und/oder nicht produktiven Spinnstellen (3) zu
ermitteln, wobei der Luftvolumenstrom-Sollwert
zu einem Luftvolumenstromgesamtbedarf der
zum Messzeitpunkt produktiven Spinnstellen
(3) korrespondiert,
- den Luftvolumenstrom-Sollwert mit dem Ist-
wert des gemessenen Luftvolumenstroms ab-
zugleichen, und
- basierend auf dem Abgleich eine Bewertung
vorzunehmen, ob eine unzulässige Abweichung
des Istwertes zu dem Luftvolumenstrom-Soll-
wert vorliegt.

7. Spinnmaschineneinheit (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass eine weitere Luftvo-
lumenstrommesseinheit (11) in wenigstens einem
Luftstromabzweigkanal (9), insbesondere in jedem
zu einer Spinnstelle (3) oder unmittelbar zu einer
Handhabungseinheit (4; 5) führenden Luftstromab-
zweigkanal (9), angeordnet ist,
wobei die Erfassungseinrichtung (14) eingerichtet
ist, zu einem Zeitpunkt einer von der weiteren Luft-
volumenstrommesseinheit (11) durchgeführten Luft-
volumenstrommessung zu erfassen, ob die mit der
weiteren Luftstrommesseinheit (11) wirkverbundene
Spinnstelle (3) oder Handhabungseinheit (4; 5) pro-
duktiv und/oder nicht produktiv ist,
wobei die Auswerteeinrichtung (13) eingerichtet ist
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- der mit der weiteren Luftvolumenstrommess-
einheit (11) wirkverbundenen produktiven
Spinnstelle (3) bzw. Handhabungseinheit (4; 5)
einen Einzelistwert des gemessenen Luftvolu-
menstroms zuzuordnen und mit einem korres-
pondierenden Einzelsollwert abzugleichen, wel-
cher zu einem Luftvolumenstromgesamtbedarf
der wirkverbundenen Spinnstelle (3) bzw. Hand-
habungseinheit (4; 5) korrespondiert,
- basierend auf dem Abgleich eine Bewertung
vorzunehmen, ob eine unzulässige Abweichung
des Einzelistwertes zu dem Einzelsollwert vor-
liegt, und
- im Falle der Bewertung einer Abweichung als
unzulässig, ein Alarmsignal zu initiieren, wel-
ches eine Information über die unzulässige Ab-
weichung betreffende weitere Luftstrommess-
einheit (11), Spinnstelle (3), Handhabungsein-
heit (4; 5) und/oder Luftstromabzweigkanal (9)
umfasst.

8. Spinnmaschineneinheit (1) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Luftstromab-
zweigkanal (9) umfassend eine weitere Luftvolu-
menstrommesseinheit (11) ein Verschlusselement
(12), insbesondere nahe des Luftstromhauptkanals
(8), angeordnet ist, welches zwischen einer Offen-
und Schließstellung bewegbar ist, wobei das Ver-
schlusselement (12) in der Schließstellung ist, wenn
eine den das Verschlusselement (12) aufweisende
Luftstromabzweigkanal (9) betreffende Abweichung
als unzulässig bewertet wurde.
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